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Z w e i t e s  B u c h

Verfahren in erster Instanz

E r s t e r  A b s c h n i t t  
öffentliche Klage

Anklagegrundsatz.
§ 151

Die Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung ist 
durch die Erhebung einer Klage bedingt.

Anklagebehörde. Verfolgungszwang.
§ 152

(1) Zur Erhebung der öffentlichen Klage ist die Staats
anwaltschaft berufen.

(2; Sie ist, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt 
ist, verpflichtet, wegen aller gerichtlich strafbaren und 
verfolgbaren Handlungen einzuschreiten, sofern zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen.

(3) Bei strafbaren Handlungen, deren Verfolgung nur 
auf Antrag eines Beteiligten ein tritt, kann der Staats
anwalt, auch wenn der Strafantrag gestellt ist, von der 
Verfolgung absehen, wenn ein öffentliches Interesse an 
der Strafverfolgung nicht besteht.

Anm.: Abs. 3 ist durch Art. 9 § 2 der VO zur weiteren Vereinfachung der 
Strafrechtspflege vom 13. August 1942 (RGBl. I S. 508) eingefügt worden.

Ausnahmen vom Verfolgungszwang.
§ 153

(1) Übertretungen werden nicht verfolgt, wenn die Schuld 
des Täters gering ist und die Folgen der Tat unbedeutend 
sind, es sei denn, daß ein öffentliches Interesse an der 
Herbeiführung einer gerichtlichen Entscheidung besteht.

(2) Ist bei einem Vergehen die Schuld des Täters gering 
und sind die Folgen der Tat unbedeutend, so kann die 
Staatsanwaltschaft von der Erhebung der öffentlichen 
Klage absehen.
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